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Verordnung über Gebühren an Abwas-
seranlagen  
vom 10. Juni 1994 

Siedlungsentwässerungsverordnung 
(SEVO) bzw. Ausführungsbestimmun-
gen der Siedlungsentwässerungsver-
ordnung AWEL 2024 

Verordnung über Gebühren an Abwas-
seranlagen  
vom xx. Juni 2026 

Bemerkungen 

I. Allgemeines I. Allgemeine Bestimmungen I. Allgemeine Bestimmungen  

Art. 1 Grundsatz  

Die Gemeinde erhebt, gestützt auf Art. 18 
und 61 der Verordnung über Abwasser-
anlagen (Kanalisationsverordnung) vom 
10. Dezember 1993 folgende Gebühren:  

- Anschlussgebühren  

- Klärgebühren  

- Verwaltungsgebühren  

Mit den Gebühren werden die Kosten für 
Bau, Betrieb, Unterhalt, Verzinsung und 
Abschreibung der Abwasseranlagen so-
wie die übrigen Kosten der Abwasserbe-
handlung gedeckt.  

Art. 19 

Die Gemeinde erhebt 

a. Anschlussgebühren für den An-
schluss von Grundstücken Ge-
bäuden oder Anlagen an die öf-
fentliche Siedlungsentwässe-
rung, 

b. Benutzungsgebühren für die Ab-
leitung von Abwasser in die öf-
fentliche Siedlungsentwässe-
rung, welche jährlich erhoben 
werden, 

c. Mehrwertbeiträge von Grundei-
gentümerinnen und Grundeigen-
tümern, deren Grundstücke 
durch die Groberschliessung ei-
nen Mehrwert erfahren 

Art. 1 Grundsatz 

Die Gemeinde Dorf erhebt, gestützt auf 
Artikel 3a und 60a des Gewässerschutz-
gesetzes (GSchG) vom 24. Januar 1991 
und auf Artikel 6.2 der Verordnung über 
die Siedlungsentwässerungsanlagen 
(SEVO) vom Dezember 2009 folgende 
Gebühren für Abwasseranlagen: 

a. Anschlussgebühren 

b. Benutzungsgebühren 

Die Verwaltungsgebühren richten sich 
nach der Gebührenverordnung vom 
1.1.2021 und müssen hier nicht noch-
mals aufgeführt werden.  

 Art. 18 Abs. 2 

Alle Eigentümer von Grundstücken, Lie-
genschaften und Anlagen, die Anlagen 

Art. 2 Gebührenpflicht 

Alle Eigentümer von Grundstücken, Lie-
genschaften und Anlagen, die Anlagen 
der öffentlichen Siedlungsentwässerung 
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der öffentlichen Siedlungsentwässerung 
beanspruchen, sind gebührenpflichtig. 

gemäss Art. 4.1 der SEVO des Zweck-
verband ARA Flaachtal vom Dez. 2009 
beanspruchen, sind gebührenpflichtig. 

  II. Grundsätze der Finanzierung  

 Art 18 Abs. 1 

Die Höhe der Gebühren ist so anzuset-
zen, dass der Ertrag sämtliche Kosten 
der öffentlichen Siedlungsentwässerung 
deckt, insbesondere jene für die Erstel-
lung, Optimierung, Erneuerung und Er-
weiterung sowie den Betrieb und Unter-
halt der Anlagen. 

Art. 3 Kostendeckung 

Die Höhe der Gebühren ist so anzuset-
zen, dass der Ertrag sämtliche Kosten 
der öffentlichen Siedlungsentwässerung 
deckt, insbesondere jene für die Erstel-
lung, Optimierung, Erneuerung und Er-
weiterung sowie den Betrieb und Unter-
halt der Anlagen. 

 

  Art. 4 Gebührenarten 

Die Gemeinde erhebt: 

a. Anschlussgebühren für den An-
schluss von Grundstücken Ge-
bäuden oder Anlagen an die öf-
fentliche Siedlungsentwässe-
rung, 

b. Benutzungsgebühren für die Ab-
leitung von Abwasser in die öf-
fentliche Siedlungsentwässe-
rung, welche jährlich erhoben 
werden, 

Die Anschlussgebühren dienen zur Mitfi-
nanzierung der Erstellungskosten der öf-
fentlichen Siedlungsentwässerungsanla-
gen.  

Die Benutzungsgebühren haben sämtli-
che übrige Aufwendungen zu decken.   
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II. Anschlussgebühren  II. Anschlussgebühren  

Art. 2 Gebührenpflicht  

Für den Anschluss der Abwasseranlagen 
einer Liegenschaft oder zusammenge-
fasster Liegenschaften an die öffentliche 
Kanalisation haben die Grundeigentümer 
eine Anschlussgebühr zu entrichten, 
auch wenn der Anschluss unter Mitbenüt-
zung einer privaten Leitung erfolgt. 

 Art. 5 Gebührenpflicht  

Für den Anschluss der Abwasseranlagen 
einer Liegenschaft oder zusammenge-
fasster Liegenschaften an die öffentlichen 
Siedlungsentwässerungsanlagen haben 
die Grundeigentümer eine Anschlussge-
bühr zu entrichten, auch wenn der An-
schluss unter Mitbenützung einer priva-
ten Leitung erfolgt. 

 

Art. 3 Anschlussgebühr für Wohnhäuser  

Die Anschlussgebühr für Wohnhäuser 
setzt sich zusammen aus  

a. einer Grundtaxe  

b. einem Benützungszuschlag für 
Meteorwasser  

Grundtaxe  

Die Grundtaxe für Wohnhäuser und da-
zugehörige Nebenbauten beträgt 1% der 
vollen Gebäudeversicherungssumme 
(Basiswert zuzüglich des vom Regie-
rungsrat jeweils für die Gebäudeversiche-
rung festgesetzten Teuerungsfaktors) der 
angeschlossenen Gebäude.  

Benützungszuschlag Meteorwasser  

Kommt mit der Bewilligung zum 
Schmutzabwasser noch Meteorabwasser 
(Dach- und Platzwasser) zum Anschluss, 
so wird die Anschlussgebühr entspre-

Art. 20 Bemessung der Anschlussgebüh-
ren 

1Die Anschlussgebühr Schmutzabwasser 
wird basierend auf der Nennleistung der 
Wasserzähler erhoben. Dessen Ansatz 
bezieht sich auf die Nennleistung des 
Wasserzählers und beträgt Fr. … per Ku-
bikmeter pro Stunde. Die Preisbasis ist 
der 1. Januar 2025 des Zürcher Wohn-
baukostenindex. Dem Gemeinderat ob-
liegt die periodische Anpassung des An-
satzes an die Preisbasis. 

2Wird Regenabwasser in die öffentliche 
Kanalisation abgeleitet, ist eine An-
schlussgebühr Regenwasser pro Quad-
ratmeter entwässerte Fläche zu bezah-
len. Der Ansatz der Anschlussgebühr Re-
genwasser beträgt Fr. … pro Quadratme-
ter entwässerte Fläche bezogen auf die 
Grundrissfläche. Preisbasis ist der 1. Ja-
nuar 2025 des Zürcher Wohnbaukosten-
index. Dem Gemeinderat obliegt die peri-
odische Anpassung des Ansatzes. 

Art. 6 Bemessung der Anschlussgebühr 

Die Anschlussgebühr setzt sich zusam-
men aus  

a. einer Anschlussgebühr Schmutz-
abwasser  

b. einer Anschlussgebühr Nieder-
schlagsabwasser 

Die Anschlussgebühr Schmutzabwasser 
wird basierend auf der Nennleistung der 
Wasserzähler erhoben. Deren Ansatz be-
zieht sich auf die Nennleistung des Was-
serzählers und beträgt Fr. 5’000 per Ku-
bikmeter pro Stunde. Die Preisbasis ist 
der 1. Januar 2027 des Zürcher Wohn-
baukostenindex. Dem Gemeinderat ob-
liegt die periodische Anpassung des An-
satzes an die Preisbasis. 

Für die unterschiedlichen Zählerbezeich-
nungen gelten die folgenden Berech-
nungsansätze:  

Systemumstellung weg vom Wert der 
Gebäudeversicherung.  
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Bemerkungen 

chend erhöht. Der Zuschlag für die Ablei-
tung des Meteorwassers bemisst sich 
nach der Summe der angeschlossenen 
Dachflächen (Grundriss) und der zugehö-
rigen befestigten Verkehrsflächen (Stras-
sen, Fusswege, Parkplätze usw.), jedoch 
ohne die mit wasserdurchlässigen Belä-
gen belegten Flächen und max. 50 m2 
Garagenvorplatzfläche auf Privatgrund, 
welche direkt oder indirekt in die öffentli-
che Kanalisation entwässert werden, im 
folgenden "befestigte Flächen" genannt. 
Der Ansatz (Basis 1939) beträgt Fr. 1.-- 
pro m2 befestigter Fläche. Dieser Ansatz 
erhöht sich um den vom Regierungsrat 
jeweils für die Gebäudeversicherung fest-
gelegten Teuerungsfaktor.  

Nennweite in 
Zoll 

Nennleistung in 
Qmax m3/h 

1/2 3 

3/4 5 

1 7 

1 1/4 12 

1 1/2 20 

2 30 

2 ½ 70 

 

Wird Niederschlagsabwasser in die öf-
fentlichen Siedlungsentwässerungsanla-
gen abgeleitet, ist eine Anschlussgebühr 
Niederschlagsabwasser pro Quadratme-
ter entwässerte Fläche zu bezahlen. Der 
Ansatz der Anschlussgebühr Nieder-
schlagsabwasser beträgt Fr. 8.00 pro 
Quadratmeter massgebende entwässerte 
Fläche (ermittelt gemäss Art. 7). Preisba-
sis ist der 1. Januar 2027 des Zürcher 
Wohnbaukostenindex. Dem Gemeinderat 
obliegt die periodische Anpassung des 
Ansatzes. 

  Art. 7 Bestimmung der massgebenden 
entwässerten Fläche 

Als entwässerte Flächen gelten alle ver-
siegelten Flächen (Dächer, Plätze, Wege, 
Strassen), deren Niederschlagsabwasser 
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in die öffentlichen Siedlungsentwässe-
rungsanlagen eingeleitet wird. 

Für die Gebührenberechnung wird für die 
Ermittlung der massgebenden entwäs-
serten Fläche ein Abflussbeiwert gemäss 
den folgenden Faktoren berücksichtigt: 

- Gebäude und Strassen: 1.0 

- Teilweise durchlässige Flächen 
0.6 

Für Flächen, die über eine Versicke-
rungs- und Retentionsanlagen an die öf-
fentliche Siedlungsentwässerung ange-
schlossen sind, werden folgende Reduk-
tionen gewährt:  

- Flächen mit Anschluss an eine 
Versickerung mit Überlauf in die 
öffentlichen Siedlungsentwässe-
rungsanlagen: 50% Reduktion 

- Flächen mit Anschluss an eine 
Retentionsanlage: 20% Reduk-
tion  

Wird das Niederschlagsabwasser nur von 
einer minimalen Fläche eingeleitet, muss 
keine Gebühr bezahlt werden. Die mini-
male Fläche ist im vom Gemeinderat 
festgelegten Gebührentarif definiert.  

Art. 4 Anschlussgebühr für Nichtwohn-
häuser  

Die Anschlussgebühr für Nichtwohnhäu-
ser setzt sich zusammen aus  

  Eine Unterscheidung in Wohnhäuser 
und Nichtwohnhäuser erübrigt sich, da 
das neue System verursachergerechter 
ist und auf dem max. möglichen 



Synopse Verordnung über die Gebühren der Siedlungsentwässerungsanlagen Dorf 

 

INGESA AGINGESA AG  INGENIEURE. FORMEN. LEBENSRAUM. 
Guyer-Zeller-Strasse 27 / 8620 Wetzikon (ZH) / T 044 934 33 88 / wetzikon@ingesa.ch / www.ingesa.ch 

6 / 20 
 

Verordnung über Gebühren an Abwas-
seranlagen  
vom 10. Juni 1994 

Siedlungsentwässerungsverordnung 
(SEVO) bzw. Ausführungsbestimmun-
gen der Siedlungsentwässerungsver-
ordnung AWEL 2024 

Verordnung über Gebühren an Abwas-
seranlagen  
vom xx. Juni 2026 

Bemerkungen 

a. einer Grundtaxe  

b. einem Benützungszuschlag für 
Meteorabwasser (gemäss Art. 3)  

c. einem Benützungszuschlag für 
Schmutzabwasser  

Grundtaxe  

Die Grundtaxe für Gebäude, welche nicht 
vorwiegend Wohnzwecken dienen (z.B. 
bei vorwiegender Nutzung durch Indust-
rie-, Gewerbe- und Dienstleistungsbe-
triebe) beträgt 0,5% der vollen Gebäude-
versicherungssumme.  

Benützungszuschlag Schmutzabwasser  

Der Benützungszuschlag für die Ablei-
tung des Schmutzabwassers bemisst 
sich nach Einwohnergleichwerten (EGW). 
Die Einwohnergleichwerte (EGW) werden 
nach Massgabe von Art und Menge des 
anfallenden Schmutzabwassers gemäss 
Richtlinien des VSA durch den Gemein-
derat festgesetzt. Der Zuschlag unterliegt 
analog Art. 1 der Teuerung. Der Ansatz 
(Basis 1939) beträgt Fr. 30.-- pro Einwoh-
nergleichwert. 

Schmutzabwasseranfall und den effekti-
ven abflusswirksamen Flächen basiert.  

Art. 5 Anschlussgebühr für unüberbaute 
Grundstücke  

Kommen unüberbaute Grundstücke (z.B. 
Parkplätze) zum Anschluss, so besteht 
die Anschlussgebühr aus dem Benüt-
zungszuschlag gemäss Art. 3. In Spezial-
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fällen setzt der Gemeinderat die An-
schlussgebühr nach Art und Menge des 
anfallenden Abwassers fest. 

Art. 6 Teilgebühr  

Kommt mit der Bewilligung des Gemein-
derates nur ein Teil des anfallenden Ab-
wassers zum Anschluss, wird die An-
schlussgebühr reduziert. 

Wohnhäuser  

Wird der öffentlichen Kanalisation aus 
Wohnhäusern nur Schmutzabwasser zu-
geführt und das Meteorwasser durch Ver-
sickerung abgeleitet, beträgt die Reduk-
tion 20% der Grundtaxe und der Benüt-
zungszuschlag entfällt. (Keine direkte 
oder indirekte Einleitung von Meteorwas-
ser in öffentliche Meteorabwasserkanäle 
oder Gewässer.)  

Nichtwohnhäuser  

Bei Nichtwohnhäusern werden Teilan-
schlüsse bei der Festsetzung der Benüt-
zungszuschläge berücksichtigt. Zusätzli-
che Gebührenermässigungen kommen 
nicht in Betracht. 

   

Art. 7 Gebührennachzahlung  

Voraussetzung  

Eine Gebührennachzahlung hat zu erfol-
gen:  

Art. 22 Nachforderung von Anschlussge-
bühren 

1Erhöhen sich die Bemessungsgrundla-
gen der Anschlussgebühren (z.B. die ent-
wässerte Fläche oder die Nennleistung 
des Wasserzählers), sind auf die Erhö-
hungen der Bemessungsgrundlage zum 

Art. 8 Nachforderungen  

Erhöhen sich die Bemessungsgrundla-
gen der Anschlussgebühren (die entwäs-
serte Fläche oder die Nennleistung des 
Wasserzählers), sind auf die Erhöhungen 
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Bei Um- und Erweiterungsbauten an an-
geschlossenen Gebäuden, die eine Stei-
gerung des Basiswertes (1939) oder der 
Meteorabwassermenge zur Folge haben.  

Vor Umbauten ist auf Antrag des Grund-
eigentümers eine Gebäudeschätzung 
durchzuführen. Erfolgt jedoch die Schät-
zung nicht, wird zur Berechnung der Ge-
bührennachzahlung der letzte Basiswert 
angenommen.  

Bei Nutzungsänderungen der ange-
schlossenen Gebäude, die voraussicht-
lich eine erhebliche Steigerung der 
Schmutzstoffkonzentration und / oder der 
Menge des Abwassers bewirken.  

Berechnung  

Als nachzuzahlender Betrag gilt die Diffe-
renz zwischen der gemäss dieser Verord-
nung ermittelten Anschlussgebühr für die 
Verhältnisse nach Eintritt einer der vor-
stehenden Voraussetzungen und der An-
schlussgebühr für die Verhältnisse vor 
Eintritt dieser Voraussetzungen.  

 

 Keine Rückzahlung  

Sind die Gebühren für die Verhältnisse 
kleiner als diejenigen für die alten, resp. 
kleiner als die früher geleistete An-
schlussgebühr, so erfolgt keine Rückzah-
lung. 

Ausgangszustand Anschlussgebühren 
nachzuzahlen. 

2Anschlussgebühren, die im Sinne von 
Absatz 1 nachgefordert werden, sind in-
nert fünf Jahren seit Inkrafttreten dieser 
Verordnung mit Verfügung festzusetzen. 

der Bemessungsgrundlage zum Aus-
gangszustand Anschlussgebühren nach-
zuzahlen. 

Anschlussgebühren, die im Sinne von 
Absatz 1 nachgefordert werden, sind in-
nert fünf Jahren seit Inkrafttreten dieser 
Verordnung mit Verfügung festzusetzen. 
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Art. 8 Gebührenanrechnung  

Werden an Stelle ganz oder teilweise ab-
gebrochener oder zerstörter Gebäude 
neue Bauten erstellt, so finden die Best-
immungen von Art. 7 eine sinngemässe 
Anwendung. 

 Art. 9 Rückerstattung / Gebührenanrech-
nung  

Wird ein Gebäude, für das eine An-
schlussgebühr erhoben worden ist, abge-
brochen oder durch Brand sowie ähnliche 
Ereignisse zerstört und an dessen Stelle 
ein Neubau errichtet, so wird die ur-
sprünglich geleistete Anschlussgebühr 
bei der Festsetzung der neuen An-
schlussgebühr angerechnet.  

Wer diese Anrechnung beansprucht, ist 
beweispflichtig. 

Sind die Gebühren für die Verhältnisse 
kleiner als diejenigen für die alten, resp. 
kleiner als die früher geleistete An-
schlussgebühr, so erfolgt keine Rücker-
stattung. 

 

Art. 9 Gebührenforderung, Termin  

 Beginn der Gebührenpflicht  

Die Pflicht zur Leistung der Anschlussge-
bühr besteht ab dem Anschluss an die öf-
fentliche Kanalisation. Für Nachzahlun-
gen besteht die Leistungspflicht ab der 
Vollendung des Um- oder Erweiterungs-
baues, ab der Aenderung des Zweckes 
oder der Nutzung oder ab dem Wegfall 
einer Ermässigungsvoraussetzung. Mas-
sgebend für die Festsetzung der Gebühr 
ist der Zeitpunkt des Beginns der Leis-
tungspflicht. 

Anschlussverweigerung durch Grundei-
gentümer  

Art. 21 Abs 2 

Die Gebührenpflicht beginnt mit dem An-
schluss eines Grundstücks, eines Gebäu-
des oder einer Anlage an die öffentliche 
Siedlungsentwässerungsanlagen. Wei-
gert sich ein Grundeigentümer seine Lie-
genschaft anzuschliessen, sind die Ge-
bühren geschuldet, sobald der An-
schlussentscheid rechtskräftig ist. 

Art. 10 Gebührenforderung, Termin 

Die Gebührenpflicht beginnt mit dem An-
schluss eines Grundstücks, eines Gebäu-
des oder einer Anlage an die öffentliche 
Siedlungsentwässerungsanlagen.  

Für Nachzahlungen besteht die Pflicht ab 
der Vollendung des Um- oder Erweite-
rungsbaues, ab der Änderung des Zwe-
ckes oder der Nutzung oder ab dem 
Wegfall einer Ermässigungsvorausset-
zung. Massgebend für die Festsetzung 
der Gebühr ist der Zeitpunkt des Beginns 
der Leistungspflicht. 

Weigert sich ein Grundeigentümer seine 
Liegenschaft anzuschliessen, sind die 
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Verordnung über Gebühren an Abwas-
seranlagen  
vom 10. Juni 1994 

Siedlungsentwässerungsverordnung 
(SEVO) bzw. Ausführungsbestimmun-
gen der Siedlungsentwässerungsver-
ordnung AWEL 2024 

Verordnung über Gebühren an Abwas-
seranlagen  
vom xx. Juni 2026 

Bemerkungen 

Weigert sich ein Grundeigentümer, seine 
Liegenschaft anzuschliessen, so besteht 
der Gebührenanspruch der Gemeinde ab 
dem Tag nach Ablauf der rechtskräftig 
festgesetzten Frist für die Vornahme des 
Anschlusses.  

Schuldner  

Schuldner der Anschlussgebühr bzw. 
Nachzahlung bleibt, sofern die Gemeinde 
nicht ausdrücklich einer Schuldüber-
nahme zugestimmt hat, der Eigentümer 
im Zeitpunkt des Beginns der Leistungs-
pflicht.   

Gebühren geschuldet, sobald der An-
schlussentscheid rechtskräftig ist. 

Art. 10 Rechnungsstellung  

Fälligkeit/Zahlungsfrist  

Die Anschlussgebühren und Nachzahlun-
gen sind bei Eintritt der Voraussetzungen 
vom Gemeinderat so bald als möglich 
und unter Ansetzung der gesetzlichen 
Rekursfrist zu veranlagen und in Rech-
nung zu stellen. Die Fälligkeit tritt mit der 
Rechtskraft ein. Die Zahlungsfrist beträgt 
einen Monat. Danach ist ein Verzugszins 
zu entrichten, der dem Zinssatz der Zür-
cher Kantonalbank für neue erste Hypo-
theken auf Wohnbauten entspricht.  

Sicherstellung  

Für Neu- und Umbauten kann die Baube-
willigung von der Sicherstellung der mut-
masslichen Anschlussgebühr abhängig 
gemacht werden. 
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Verordnung über Gebühren an Abwas-
seranlagen  
vom 10. Juni 1994 

Siedlungsentwässerungsverordnung 
(SEVO) bzw. Ausführungsbestimmun-
gen der Siedlungsentwässerungsver-
ordnung AWEL 2024 

Verordnung über Gebühren an Abwas-
seranlagen  
vom xx. Juni 2026 

Bemerkungen 

Art. 11 Gebührenstundung  

Besondere Umstände  

Wenn besondere Umstände es rechtferti-
gen, kann der Gemeinderat Anschlussge-
bühren und Nachzahlungen auf ein be-
gründetes Gesuch hin unter Aufstellung 
eines Tilgungsplanes bis zu fünf Jahren 
stunden. Die Stundung kann von einer 
angemessenen Sicherstellung abhängig 
gemacht werden. Gestundete Gebühren 
sind zum Zinssatz der Zürcher Kantonal-
bank für neue erste Hypotheken auf 
Wohnbauten zu verzinsen.  

Wegfall der Voraussetzung  

Bei Wegfall der besonderen Umstände 
oder Veräusserung der Liegenschaft wird 
die Restforderung sofort zur Zahlung fäl-
lig, sofern sie nicht durch vertragliches 
Grundpfand sichergestellt ist und die 
Zahlungspflicht vom neuen Eigentümer 
übernommen wird. 

  Die Regelungen richten sich nach der 
Gebührenverordnung vom 1.1.2021 und 
müssen hier nicht nochmals aufgeführt 
werden. 

Art. 12 Gebührenerlass  

Trifft die Gebührenpflicht einen Grundei-
gentümer ausserordentlich hart, kann der 
Gemeinderat die Anschlussgebühr bzw. 
die Nachzahlung ganz oder teilweise er-
lassen, sofern dem Zahlungspflichtigen 
nicht auf dem Weg der Stundung eine 
angemessene Entlastung verschafft wer-
den kann. 

  Die Regelungen richten sich nach der 
Gebührenverordnung vom 1.1.2021 und 
müssen hier nicht nochmals aufgeführt 
werden. 

III. Klärgebühren Benutzungsgebühr III. Benutzungsgebühr  
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Verordnung über Gebühren an Abwas-
seranlagen  
vom 10. Juni 1994 

Siedlungsentwässerungsverordnung 
(SEVO) bzw. Ausführungsbestimmun-
gen der Siedlungsentwässerungsver-
ordnung AWEL 2024 

Verordnung über Gebühren an Abwas-
seranlagen  
vom xx. Juni 2026 

Bemerkungen 

Art. 13 Gebührenpflicht  

Von den Eigentümern der durch das öf-
fentliche Kanalnetz an die zentrale Ab-
wasserreinigungsanlage angeschlosse-
nen Liegenschaft wird eine jährliche Be-
nützungsgebühr, im folgenden "Klärge-
bühr" genannt, erhoben. 

 Art. 11 Gebührenpflicht  

Von den Eigentümern der mit techni-
schen Vorkehrungen an die Anlagen öf-
fentlichen Siedlungsentwässerung (ge-
mäss Art. 4.1 der SEVO des Zweckver-
band ARA Flaachtal vom Dez. 2009) an-
geschlossenen Liegenschaften wird eine 
jährliche Benützungsgebühr erhoben. 

 

  Art. 12 nicht angeschlossene Liegen-
schaften 

Die Benutzungsgebühr Schmutzabwas-
ser wird auch von Eigentümern von nicht 
angeschlossenen Liegenschaften erho-
ben, wenn ihre häuslichen Abwässer in 
die Anlagen gemäss Art. 4.1 der SEVO 
des Zweckverband ARA Flaachtal vom 
Dez. 2009 überführt werden. 

 

Art. 14 Gebührenfestsetzung  

Die Klärgebühr hat die Betriebsausgaben 
(inklusive Zinsen und Amortisation) für 
die zentrale Abwasserreinigungsanlage, 
deren Nebenanlagen und das öffentliche 
Kanalisationsnetz zu decken. Die Klärge-
bühr ist durch den Gemeinderat perio-
disch festzusetzen.  

   

Art. 15 Klärgebühr für Wohnbauten  

Festlegung  

Die Klärgebühr für Wohnbauten wird pro 
Kubikmeter Wasserverbrauch festgelegt. 
Grundlage bildet der Verbrauch gemäss 
Ablesung durch die Wasserversorgung.  

Art. 23 

1Die Benutzungsgebühr setzt sich zu-
sammen aus: 

a. Grundgebühr Schmutzabwasser 
basierend auf der Nennleistung 
des Wasserzählers, 

Art. 13 Bemessung Benutzungsgebühr 

Die Benutzungsgebühr setzt sich zusam-
men aus: 

a. Grundgebühr Schmutzabwasser 
basierend auf der Nennleistung 
des Wasserzählers, 
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Verordnung über Gebühren an Abwas-
seranlagen  
vom 10. Juni 1994 

Siedlungsentwässerungsverordnung 
(SEVO) bzw. Ausführungsbestimmun-
gen der Siedlungsentwässerungsver-
ordnung AWEL 2024 

Verordnung über Gebühren an Abwas-
seranlagen  
vom xx. Juni 2026 

Bemerkungen 

Teilanschluss  

Eine Ermässigung kann auf Gesuch des 
Gebührenpflichtigen hin gewährt werden, 
wenn das konsumierte Frischwasser 
rechtmässig nur zum Teil abgeleitet wird 
(sinngemäss Art. 16).  

b. Grundgebühr Regenwasser ba-
sierend auf der entwässerten 
Fläche in Quadratmetern (Grund-
rissfläche), welche in die öffentli-
che Kanalisation entwässert wird, 

c. Mengengebühr aufgrund des 
Wasserverbrauchs in Kubikme-
tern, unabhängig von der Be-
zugsquelle. 

2Die Gesamterträge aus den Grundge-
bühren sollen in der Rechnung der öffent-
lichen Abwasserentsorgung ungefähr 
XX% des Gesamtertrages der Benutzer-
gebühren erreichen. Der restliche Ertrag 
soll aus der Mengengebühr geschöpft 
werden. 

b. Grundgebühr Niederschlagsab-
wasser basierend auf der mass-
gebenden entwässerten Fläche 
(ermittelt gemäss Art. 7) in Quad-
ratmetern (Grundrissfläche), wel-
che in die Anlagen der öffentli-
chen Siedlungsentwässerung 
entwässert wird, 

c. Mengengebühr aufgrund des 
Wasserverbrauchs in Kubikme-
tern, unabhängig von der Be-
zugsquelle. 

 

 2Die Gesamterträge aus den Grundge-
bühren sollen in der Rechnung der öffent-
lichen Abwasserentsorgung ungefähr 
XX% des Gesamtertrages der Benutzer-
gebühren erreichen. Der restliche Ertrag 
soll aus der Mengengebühr geschöpft 
werden. 

Art. 14 Aufteilung Benutzungsgebühr 

Die Gesamterträge aus den Grundgebüh-
ren sollen in der Rechnung der öffentli-
chen Abwasserentsorgung ungefähr 
50 % des Gesamtertrages der Benutzer-
gebühren erreichen. Der restliche Ertrag 
soll aus der Mengengebühr geschöpft 
werden. 

 

Art. 16 Klärgebühr für gewerbliche und 
industrielle Bauten  

Die Klärgebühr für gewerbliche und in-
dustrielle Bauten wird pro Kubikmeter 
Wasserverbrauch festgelegt. Grundlage 
bildet der Verbrauch gemäss Ablesung 
durch die Wasserversorgung.  

Art. 24 

1Benutzer werden mit höheren Gebühren 
belastet, wenn die Abwasser ableiten, 
das gegenüber häuslichem Abwasser 
eine erheblich höhere Konzentration, 
eine erheblich höhere hydraulische Be-
lastung oder eine wesentlich andere Zu-
sammensetzung aufweist. Die Berech-
nung der Zuschlagsfaktoren erfolgt nach 

Art. 15 Zuschlag erhöhte Verschmutzung 

Benutzer werden mit höheren Gebühren 
belastet, wenn sie Abwasser ableiten, 
das gegenüber häuslichem Abwasser 
eine erheblich höhere Konzentration, 
eine erheblich höhere hydraulische Be-
lastung oder eine wesentlich andere Zu-
sammensetzung aufweist.  

 



Synopse Verordnung über die Gebühren der Siedlungsentwässerungsanlagen Dorf 

 

INGESA AGINGESA AG  INGENIEURE. FORMEN. LEBENSRAUM. 
Guyer-Zeller-Strasse 27 / 8620 Wetzikon (ZH) / T 044 934 33 88 / wetzikon@ingesa.ch / www.ingesa.ch 

14 / 20 
 

Verordnung über Gebühren an Abwas-
seranlagen  
vom 10. Juni 1994 

Siedlungsentwässerungsverordnung 
(SEVO) bzw. Ausführungsbestimmun-
gen der Siedlungsentwässerungsver-
ordnung AWEL 2024 

Verordnung über Gebühren an Abwas-
seranlagen  
vom xx. Juni 2026 

Bemerkungen 

Für vorwiegend gewerbliche, industriell 
genutzte Liegenschaften, bei denen im 
Verhältnis zu Wohnbauten das Abwasser 
in wesentlich geringeren oder grösseren 
Mengen oder stärker verschmutzt anfällt, 
setzt der Gemeinderat die Klärgebühr 
nach Massgabe von Mengen und Ver-
schmutzung des zur Ableitung gelangen-
den Abwassers fest. Aendern sich die 
Verhältnisse erheblich, so hat eine Neu-
veranlagung stattzufinden.  

Eine Ermässigung kann gewährt werden, 
wenn ein erheblicher Teil des Frischwas-
sers rechtmässig nicht der Kanalisation 
zugeführt wird. In diesen Fällen hat der 
Grundeigentümer auf seine Kosten eine 
zusätzliche Wasseruhr zur Messung der 
nicht der Kanalisation zugeleiteten 
Frischwassermengen zu installieren, um 
in den Genuss einer Ermässigung kom-
men zu können.   

Diese Regelung kann bei Bezügern von 
Frischwasser ab dem öffentlichen Netz, 
wie bei Besitzern eigener Wasserversor-
gungsanlagen Anwendung finden.  

Anhang C «Berechnung der Abwasser-
gebühren für Industrie und Gewerbe» der 
gültigen VSA/OKI-Empfehlung «Gebüh-
rensystem und Kostenverteilung bei Ab-
wasseranlagen». 

2Fehlen Angaben zur Verbrauchsmenge, 
wird als Mengengebühr ein Pauschalbe-
trag eingesetzt, der auf Erfahrungswerten 
des Wasserverbrauchs für ähnliche Bau-
ten und Anlagen basiert. Fehlen entspre-
chende Werte, wird der Abwasseranfall 
mittels einer Stichprobe ermittelt und der 
Pauschalbetrag über den Zeitraum des 
Abwasseranfalls bestimmt. 

3Weist ein Wasserbezüger nach, dass er 
das bezogene Wasser rechtmässig zu ei-
nem wesentlichen Teil nicht in die Sied-
lungsentwässerung ableitet, kann die 
Mengengebühr reduziert werden. 

Die Berechnung der Zuschlagsfaktoren 
erfolgt nach Anhang C «Berechnung der 
Abwassergebühren für Industrie und Ge-
werbe» der gültigen VSA/OKI-Empfeh-
lung «Gebührensystem und Kostenvertei-
lung bei Abwasseranlagen». 

  Art 16 Ermittlung des Mengenpreises in 
Spezialfällen 

Fehlen Angaben zur Verbrauchsmenge, 
wird als Mengengebühr ein Pauschalbe-
trag eingesetzt, der auf Erfahrungswerten 
des Wasserverbrauchs für ähnliche Bau-
ten und Anlagen basiert. Fehlen entspre-
chende Werte, wird der Abwasseranfall 
mittels einer Stichprobe ermittelt und der 
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Verordnung über Gebühren an Abwas-
seranlagen  
vom 10. Juni 1994 

Siedlungsentwässerungsverordnung 
(SEVO) bzw. Ausführungsbestimmun-
gen der Siedlungsentwässerungsver-
ordnung AWEL 2024 

Verordnung über Gebühren an Abwas-
seranlagen  
vom xx. Juni 2026 

Bemerkungen 

Pauschalbetrag über den Zeitraum des 
Abwasseranfalls bestimmt. 

Weist ein Wasserbezüger nach, dass er 
das bezogene Wasser rechtmässig zu ei-
nem wesentlichen Teil nicht in die Sied-
lungsentwässerung ableitet, kann die 
Mengengebühr reduziert werden. Die 
Menge des nicht der öffentlichen Sied-
lungsentwässerung zugeführten Frisch-
wassers wird auf Kosten des Grundei-
gentümers bzw. der Grundeigentümerin 
durch separate Messeinrichtungen der 
Gemeinde ermittelt. Die Gemeinde Dorf 
ist berechtigt, diese Voraussetzungen 
und die betreffenden Einrichtungen jeder-
zeit zu überprüfen. Als Nachweis dient 
eine zusätzliche, auf eigene Kosten in 
Absprache mit der Gemeinde nach deren 
Vorgaben installierte Wasseruhr.  

Abwasser von Niederschlagsabwas-
sernutzungsanlagen oder privaten Quel-
len, das in die Siedlungsentwässerung 
eingeleitet wird, muss zum gleichen Tarif 
verrechnet werden. Die Menge des der 
öffentlichen Siedlungsentwässerung zu-
geführten Abwassers wird auf Kosten des 
Grundeigentümers bzw. der Grundeigen-
tümerin durch separate Messeinrichtun-
gen der Gemeinde ermittelt. Die Ge-
meinde Dorf ist berechtigt, diese Voraus-
setzungen und die betreffenden Einrich-
tungen jederzeit zu überprüfen. 

  IV. Zahlungsmodalitäten  
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Verordnung über Gebühren an Abwas-
seranlagen  
vom 10. Juni 1994 

Siedlungsentwässerungsverordnung 
(SEVO) bzw. Ausführungsbestimmun-
gen der Siedlungsentwässerungsver-
ordnung AWEL 2024 

Verordnung über Gebühren an Abwas-
seranlagen  
vom xx. Juni 2026 

Bemerkungen 

Art. 17 Gebührenforderung und Schuld-
ner  

Die Gebührenpflicht beginnt mit dem be-
hördlich bewilligten Bezug der Wohn-, 
Gewerbe- und Industriebauten bzw. bei 
bestehenden Bauten mit der behördli-
chen Abnahme des Kanalisationsan-
schlusses. Die Klärgebühr wird von dem-
jenigen geschuldet, welcher im Zeitpunkt 
der Rechnungsstellung Eigentümer der 
Liegenschaft ist.  

 Art 17 Schuldner 

Gebührenschuldner ist bei allen Gebüh-
ren der Grundeigentümer, der Baurechts-
nehmer oder die Gemeinschaft der 
Grund- oder Stockwerkeigentümer zum 
Zeitpunkt der Rechnungsstellung. 

 

  Art. 18 Rechnungsstellung Anschlussge-
bühr 

Fälligkeit  

Die Anschlussgebühren und Nachzahlun-
gen sind bei Eintritt der Voraussetzungen 
vom Gemeinderat so bald als möglich 
und unter Ansetzung der gesetzlichen 
Rekursfrist zu veranlagen und in Rech-
nung zu stellen. Die Fälligkeit tritt mit der 
Rechtskraft ein.  

Sicherstellung  

Für Neu- und Umbauten kann die Baube-
willigung von der Sicherstellung der mut-
masslichen Anschlussgebühr abhängig 
gemacht werden. 

 

Art. 18 Rechnungsstellung und Zahlungs-
frist  

Ueber die Klärgebühr wird jährlich Rech-
nung gestellt. Der Gemeinderat setzt die 
Zahlungsfrist fest. Die Klärgebühr kann 

Art. 28 

1Alle Gebühren werden 30 Tage nach der 
Zustellung der Rechnung fällig. Nach Ab-
lauf der Zahlungsfrist wird der Schuldner 
gemahnt. Ab Datum der Mahnung kann 
ein Verzugszins von 5% erhoben werden 

Art. 19 Rechnungsstellung Benutzungs-
gebühr 

Die Benutzungsgebühr wird mindestens 
jährlich in Rechnung gestellt. Akontorech-
nungen sind zulässig. Die Rechnung 

Zahlungsfristen, Mahnungen und Ver-
zugszinse sind in der Gebührenverord-
nung der Gemeinde Dorf geregelt.  
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Verordnung über Gebühren an Abwas-
seranlagen  
vom 10. Juni 1994 

Siedlungsentwässerungsverordnung 
(SEVO) bzw. Ausführungsbestimmun-
gen der Siedlungsentwässerungsver-
ordnung AWEL 2024 

Verordnung über Gebühren an Abwas-
seranlagen  
vom xx. Juni 2026 

Bemerkungen 

zusammen mit anderen periodischen Ab-
gaben bezogen werden.  

(§ 29a Verwaltungsrechtspflegegesetz 
vom 24. Mai 1959, LS 175.2). 

2Die Benutzungsgebühr wird mindestens 
jährlich in Rechnung gestellt. Akontorech-
nungen sind zulässig. Die Rechnung 
kann in Form einer Verfügung eröffnet 
werden. 

3Die nachträgliche Richtigstellung von Irr-
tümern und Fehlern innerhalb der gesetz-
lichen Verjährungsfristen bleibt vorbehal-
ten. 

kann in Form einer Verfügung eröffnet 
werden. 

Die nachträgliche Richtigstellung von Irr-
tümern und Fehlern innerhalb der gesetz-
lichen Verjährungsfristen bleibt vorbehal-
ten. 

IV. Verwaltungsgebühren    

Art. 19 Verwaltungsgebühren  

Der Grundeigentümer bzw. der Bauherr 
hat für die Prüfung und Genehmigung der 
Kanalisationspläne, für die Abnahme der 
ausgeführten Anlagen wie für andere be-
hördliche Verrichtungen in Anwendung 
der Verordnung über Abwasseranlagen 
angemessene Gebühren nach Massgabe 
der regierungsrätlichen Verordnung über 
die Gebühren der Gemeindebehörden zu 
entrichten. 

   

V. Schlussbestimmungen  V. Schlussbestimmungen   

 Art. 29 Haftung 

1Die Bewilligungs- und Kontrolltätigkeit 
der Behörden entbindet weder die Eigen-
tümer noch die Inhaber und Betreiber von 
Abwasseranlagen von ihren rechtlichen 
Verpflichtungen. 

Art. 20 Haftung 

Die Bewilligungs- und Kontrolltätigkeit der 
Behörden entbindet weder die Eigentü-
mer noch die Inhaber und Betreiber von 
Abwasseranlagen von ihren rechtlichen 
Verpflichtungen. 
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Verordnung über Gebühren an Abwas-
seranlagen  
vom 10. Juni 1994 

Siedlungsentwässerungsverordnung 
(SEVO) bzw. Ausführungsbestimmun-
gen der Siedlungsentwässerungsver-
ordnung AWEL 2024 

Verordnung über Gebühren an Abwas-
seranlagen  
vom xx. Juni 2026 

Bemerkungen 

2Aus der Mitwirkung der Gemeinde ent-
steht keine über die gesetzliche Haftung 
hinausgehende Haftung der Gemeinde. 

3Der Verursacher haftet für sämtliche 
Kosten aus der rechtswidrigen 

a. Nutzung der öffentlichen Sied-
lungsentwässerung, 

b. Einleitung von Abwässern in die 
öffentliche Siedlungsentwässe-
rung. 

4Zu diesen Kosten gehören neben den 
Kosten für die Schadensbewältigung und 
Schadensbehebung aus zusätzliche Un-
terhalts- und Betriebsaufwendungen. 

Aus der Mitwirkung der Gemeinde ent-
steht keine über die gesetzliche Haftung 
hinausgehende Haftung der Gemeinde. 

Der Verursacher haftet für sämtliche Kos-
ten aus der rechtswidrigen 

a. Nutzung der öffentlichen Sied-
lungsentwässerung, 

b. Einleitung von Abwässern in die 
öffentliche Siedlungsentwässe-
rung. 

Zu diesen Kosten gehören neben den 
Kosten für die Schadensbewältigung und 
Schadensbehebung aus zusätzliche Un-
terhalts- und Betriebsaufwendungen. 

Art. 20 Rekursrecht  

Gegen Beschlüsse des Gemeinderates 
kann innert 20 Tagen von der Zustellung 
an gerechnet mit begründeter Eingabe an 
den Bezirksrat Andelfingen rekurriert wer-
den, sofern nicht ein anderes Verfahren 
vorgeschrieben ist. 

Art. 30 Rechtsschutz 

1Gegen Anordnungen, die gestützt auf 
die vorliegende Verordnung ergehen, 
kann innert 30 Tagen, von der Zustellung 
an gerechnet, beim Gemeinderat schrift-
lich Einsprache erhoben werden. Dem 
Lauf der Einsprachefrist und der Einrei-
chung der Einsprache kommt aufschie-
bende Wirkung zu. Vorbehalten bleiben 
besondere Zuständigkeiten im koordinier-
ten Bewilligungsverfahren. 

2Der Rechtsschutz richtet sich nach dem 
Gemeindegesetz, dem Verwaltungs-
rechtspflegegesetz, dem Einführungsge-
setz zum Gewässerschutzgesetz sowie 
dem Planungs- und Baugesetz. 

Art. 21 Rechtsschutz 

Gegen Anordnungen, die gestützt auf die 
vorliegende Verordnung ergehen, kann 
innert 30 Tagen, von der Zustellung an 
gerechnet, beim Gemeinderat schriftlich 
Einsprache erhoben werden. Dem Lauf 
der Einsprachefrist und der Einreichung 
der Einsprache kommt aufschiebende 
Wirkung zu. Vorbehalten bleiben beson-
dere Zuständigkeiten im koordinierten 
Bewilligungsverfahren. 

Der Rechtsschutz richtet sich nach dem 
Gemeindegesetz, dem Verwaltungs-
rechtspflegegesetz, dem Einführungsge-
setz zum Gewässerschutzgesetz sowie 
dem Planungs- und Baugesetz. 

 

 Art. 31 Rechtsetzungsbefugnisse Art. 22 Gebührentarife  
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Verordnung über Gebühren an Abwas-
seranlagen  
vom 10. Juni 1994 

Siedlungsentwässerungsverordnung 
(SEVO) bzw. Ausführungsbestimmun-
gen der Siedlungsentwässerungsver-
ordnung AWEL 2024 

Verordnung über Gebühren an Abwas-
seranlagen  
vom xx. Juni 2026 

Bemerkungen 

Der Gemeinderat erlässt Ausführungsbe-
stimmungen zur vorliegenden Verord-
nung und regelt insbesondere 

a. Den Vollzug des Abwasserrechts 
auf Gemeindegebiet, 

b. Die Rechte und Pflichten der 
Grundeigentümer und Inhaber 
von Gebäuden Anlagen sowie 
der Gemeinde zur dauerhaften 
Sicherung einer technisch ein-
wandfreien Siedlungsentwässe-
rung, 

c. Die Gebührentarife, soweit sie 
nicht in dieser Verordnung gere-
gelt sind, sowie die Festsetzung 
der Mehrwertbeiträge. 

Die Beschlüsse sind öffentlich bekannt-
zumachen. 

Der Gemeinderat erlässt die Gebührenta-
rife, soweit sie nicht in dieser Verordnung 
geregelt sind. 

Die Beschlüsse sind öffentlich bekannt-
zumachen. 

Art. 21 Inkraftsetzung  

Die Verordnung tritt nach Genehmigung 
durch die Gemeindeversammlung mit Ab-
lauf der Rekursfrist resp. der rechtskräfti-
gen Erledigung allfälliger Rekurse in 
Kraft.  

 

Auf diesen Zeitpunkt werden alle bisheri-
gen damit in Widerspruch stehenden 
Bestimmungen aufgehoben. 

Art. 32 Inkrafttreten 

Der Gemeinderat bestimmt das Inkrafttre-
ten der vorliegenden Siedlungsentwässe-
rungsverordnung.  

Auf diesen Zeitpunkt hin werden alle bis-
herigen, damit in Wiederspruch stehen-
den Vorschriften insbesondere die bishe-
rige Verordnung über Gebühren an Ab-
wasseranlagen vom 10. Juni 1994 aufge-
hoben. 

Art. 23 Inkrafttreten 

Der Gemeinderat bestimmt das Inkrafttre-
ten der vorliegenden Verordnung über 
die Gebühren an Abwasseranlagen. Auf 
diesen Zeitpunkt hin werden alle bisheri-
gen, damit in Wiederspruch stehende 
Vorschriften insbesondere die bisherige 
Verordnung über Gebühren an Abwas-
seranlagen vom 10. Juni 1994 aufgeho-
ben. 

 

Von der Gemeindeversammlung geneh-
migt am 10. Juni 1994  

 Von der Gemeindeversammlung geneh-
migt am XX 
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Verordnung über Gebühren an Abwas-
seranlagen  
vom 10. Juni 1994 

Siedlungsentwässerungsverordnung 
(SEVO) bzw. Ausführungsbestimmun-
gen der Siedlungsentwässerungsver-
ordnung AWEL 2024 

Verordnung über Gebühren an Abwas-
seranlagen  
vom xx. Juni 2026 

Bemerkungen 

Namens der Gemeindeversammlung  

Der Gemeindepräsident: Hugo Bretscher  

Die Gemeindeschreiberin: Theres Keller 

Namens der Gemeindeversammlung 

Der Gemeindepräsident: 

Die Gemeindeschreiberin: 


